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Umlage U1
 

Finanzierung und Erstattung von 
Aufwendungen im Krankheitsfall

Umlage U2
 

Finanzierung und Erstattung von 
Aufwendungen bei Schwanger-

schaft und Mutterschaft

1 Zuständige Krankenkasse

Alle Krankenkassen (mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen) 
führen das Ausgleichsverfahren sowohl für die U1 als auch für die U2 durch. 
Zuständig ist die Krankenkasse, bei der der Arbeitnehmer versichert ist. Ist 
der Arbeitnehmer nicht gesetzlich krankenversichert, ist die Krankenkasse 
zuständig, zu der der Arbeitgeber die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosen-
versicherung für den betreffenden Arbeitnehmer abführt. Sofern sich eine Zu-
ständigkeit hierdurch nicht ergibt, sowie bei Mitgliedern einer landwirtschaft-
lichen Krankenkasse kann der Arbeitgeber eine Krankenkasse frei wählen.

Eine Besonderheit gilt für alle geringfügig Beschäftigten. Für diesen Perso-
nenkreis ist immer die Minijob-Zentrale bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See zuständig.

§ 1 Abs. 1 AAG, § 2 Abs. 1 AAG

2 Beteiligte Arbeitgeber

U1
 

Arbeitgeber, die regelmäßig 
nicht mehr als 30 Arbeitnehmer 

beschäftigen 

U2
 

Alle Arbeitgeber ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Arbeitnehmer

§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 AAG
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Als Arbeitgeber gilt, wer über Ort, Art und Weise der Beschäftigung bestimmt 
und das Arbeitsentgelt zahlt. Bei Leiharbeitnehmern ist der Verleiher Arbeit-
geber. Wer Arbeitnehmer im Privathaushalt beschäftigt, gilt ebenfalls als Ar-
beitgeber. Wichtig: Öffentliche Arbeitgeber (u. a. Bund, Länder, Gemeinde, 
sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) 
nehmen am Ausgleichsverfahren U1 nicht teil.

§ 11 AAG

Hat ein Arbeitgeber als natürliche Person mehrere Betriebe, sind die Arbeit-
nehmer aus allen Betrieben zu berücksichtigen; auch die im Privathaushalt 
des Arbeitgebers Beschäftigten.

3 Feststellung der Umlagepflicht 
 durch die Krankenkasse

Zu Beginn eines Jahres, bei (Wieder-)Eröffnung eines Betriebes oder bei 
erstmaliger  Einstellung von Arbeitnehmern ist zu prüfen, ob der Arbeitgeber 
am Ausgleichsverfahren teilnimmt.

§ 3 Abs. 1 Satz 1 AAG

4 Umlagepflichtige Arbeitgeber zur U1 
 für das Kalenderjahr 2024

Die Teilnahme am Ausgleichsverfahren ist Pflicht, sofern die Voraussetzungen 
erfüllt werden. Für das Kalenderjahr 2024 sind die Verhältnisse des Jahres 
2023 maßgeblich.

Hat der Betrieb im ganzen Kalenderjahr 2023 bestanden, besteht Umlage-
pflicht zur U1, wenn mindestens acht Kalendermonate nicht mehr als 30 
Arbeit nehmer beschäftigt wurden. Dabei ist von der Zahl der Arbeitnehmer 
jeweils am Ersten des Monats auszugehen. 



Hat der Betrieb nicht im ganzen Kalenderjahr 2023 bestanden, besteht im Jahr 
2024 Umlagepflicht zur U1, wenn in mehr als der Hälfte der Monate (jeweils 
am Monatsersten) nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigt wurden.

Bei einer Betriebseröffnung im Jahr 2024 ist gewissenhaft zu schätzen, ob 
mehr als die Hälfte der Monate bis zum Jahresende die Grenze von 30 Ar-
beitnehmern überschritten wird.

§ 3 Abs. 1 AAG

4.1 Arbeitnehmer im Sinne des AAG

Arbeitnehmer Werden nicht  
berücksichtigt 

Werden 
berücksichtigt  zu

Vollzeitbeschäftigte 100 %

Teilzeitbeschäftigte 

- bis 10 Stunden wöchentlich

-  mehr als 10 Stunden  
bis 20 Stunden wöchentlich

-  mehr als 20 Stunden 
bis 30 Stunden wöchentlich

25 %

 
50 %

 
75 %

ABM-Kräfte 100 %

Unständig Beschäftigte 100 %

Arbeitnehmer in Elternzeit x

Azubis, Praktikanten, Volontäre x

Bundesfreiwilligendienst/ 
freiwilliger Wehrdienst x

Heimarbeiter, 
Hausgewerbetreibende x

Schwerbehinderte x

Vorruhestandsgeldbezieher x

6
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Bei der Prüfung, ob der Arbeitgeber nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäf-
tigt, ist von der Gesamtzahl der im Betrieb tatsächlich beschäftigten Arbeitneh-
mer auszugehen. Dies bedeutet, dass bei der Feststellung der Arbeitnehmer-
zahl grundsätzlich alle Arbeitnehmer des Betriebes zu berücksichtigen sind. 

Dabei ist auf den arbeitsrechtlichen Begriff des Arbeitnehmers abzustellen. 
Grund dafür ist, dass das Verfahren nach dem Aufwendungsausgleichsge-
setz auf arbeitsrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers basiert, die aus 
dem Entgeltfortzahlungsgesetz bzw. dem Mutterschutzgesetz resultieren.

Für die Feststellung, ob bis zu 30 Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt wer-
den, sieht das Aufwendungsausgleichsgesetz Einschränkungen vor.

Maßgeblich sind zunächst nur die Arbeitnehmer, die tatsächlich im Be-
trieb beschäftigt sind. Deshalb sind Arbeitnehmer, die freiwilligen Wehr- 
oder Bundesfreiwilligendienst leisten, sich in Elternzeit befinden oder Vorruhe-
standsgeldbezieher ebenso nicht zu berücksichtigen wie Ar beitnehmer  in 
Alters teilzeit während der Freistellungsphase oder Arbeit nehmer während der 
voll in Anspruch genommenen Pflegezeit. Bei teilweiser Inanspruchnahme  
der Pflegezeit sind die für Teilzeitbeschäftigte maßgeblichen Wochenstunden  
zu beachten. 

Nicht berücksichtigt werden ausdrücklich Auszubildende (hierzu gehören auch 
Praktikanten und Volontäre), Schwerbehinderte und Hausgewerbetreibende 
und Heimarbeiter. Teilzeitbeschäftigte werden, entsprechend ihrer Arbeits-
zeit, nicht in vollem Umfang gezählt (s. Tabelle Seite 6 und Beispiel Seite 9).

§ 1 Abs. 1 AAG, § 11 Abs. 1 Nr. 3 AAG

5 Berechnung der Umlagebeträge

5.1 Beitragspflichtige Einnahmen

Die Umlagebeträge für die U1 und die U2 werden nach den gleichen Grund-
sätzen wie der Gesamtsozialversicherungsbeitrag berechnet. Dabei ist das 
Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung (ohne einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt) aller im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer und Auszubilden-
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den bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu berücksichtigen. In der U1 bleibt das Arbeitsentgelt 
bei Arbeitnehmern mit einem Zeitarbeitsvertrag bis zu vier Wochen außer An-
satz, da für diese Arbeitnehmer keine gesetzliche Entgeltfortzahlung anfällt.

Die Berechnung der BBG erfolgt unter Berücksichtigung der sozialversiche-
rungspflichtigen Tage (SV-Tage). So bleiben beispielsweise Zeiten des Kran-
kengeldbezugs als beitragsfreie Zeiten unberücksichtigt.

§ 7 Abs. 2 AAG, § 10 AAG

5.2 Umlagesätze (Beitragssätze)

Die Umlagesätze für U1 und U2 werden getrennt festgesetzt. Die Höhe des 
Umlagesatzes wird von den Arbeitgebervertretern im Verwaltungsrat der 
Krankenkassen bestimmt und in der Satzung festgeschrieben. Der Verwal-
tungsrat der Ersatzkassen besteht nur aus Arbeitnehmervertretern. Daher 
sind bei den Ersatzkassen die Spitzenorganisationen der Arbeitgeberver-
bände zu beteiligen.

§ 9 Abs. 1 AAG, § 7 Abs. 1 AAG

6 Abführung der Umlagebeträge

Die Umlagebeträge werden zusammen mit dem Gesamtsozialver siche rungs-
beitrag bzw. bei geringfügig Beschäftigten mit den Pauschal be trä gen abgeführt 
und im Beitragsnachweis unter den Beitragsgruppen U1 bzw. U2 aufgeführt.
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7 Erstattung der Aufwendungen in der U1

Erstattungsfähig ist das fortgezahlte Arbeitsentgelt nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EFZG), also die Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Ist tarif- oder arbeitsvertraglich darüber hinausgehend Arbeitsent-
gelt gezahlt worden, ist dieses nicht erstattungsfähig. Erstattungsfähig sind 
zusätzlich die auf die Entgeltfortzahlung entfallenden Beiträge zur Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und die Beitragszuschüsse zur 
Kranken- und Pflegeversicherung bei nicht pflichtversicherten Arbeitnehmern. 
Erstattungsfähig ist auch der Arbeitgeberanteil zu einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung.

Der gesetzlich vorgegebene Erstattungssatz beträgt 80 %.

§ 1 Abs. 1 AAG 

Die Höhe der Erstattung kann durch eine Satzungsregelung eingeschränkt 
werden.

Denkbar sind hierbei

–  eine Senkung des Erstattungssatzes, wobei auch unterschiedliche 
Erstattungssätze angeboten werden können, 40 % aber nicht unter-
schritten werden dürfen,

–  die Begrenzung des erstattungsfähigen Arbeitsentgelts auf die BBG der 
Rentenversicherung,

–  eine Kürzung oder der Ausschluss der Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung.

 
§ 9 Abs. 2 AAG
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Beispiel

Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers  18.04. bis 26.04.2024

Tägliche Arbeitszeit (Montag bis Freitag) 8 Stunden

Stundenlohn 15,00 Euro

Zusätzlich: 
Vermögenswirksame Leistungen (VL) – kalendertäglich 1,20 Euro

 
Berechnung Entgeltfortzahlung:

18.04. bis 26.04.2024 (7 Arbeitstage à 8 Stunden):  56 Stunden

56 Stunden x 15,00 Euro: 840,00 Euro

VL 18.04. bis 26.04.2024: 
9 Kalendertage x 1,20 Euro = 10,80 Euro

Summe Entgeltfortzahlung: 850,80 Euro

 
Berechnung Erstattung U1:

80 % (Erstattungssatz) x 850,80 Euro 
(Entgeltfortzahlung) = 680,64 Euro 

(zum Antrag siehe Punkt 12 auf Seite 15)

8 Erstattung der Aufwendungen in der U2

Während der Schutzfristen, sechs Wochen vor und acht (bei Früh- und Mehr-
lingsgeburten sowie bei ärztlich festgestellter Behinderung des Kindes zwölf) 
Wochen nach der Entbindung zahlt die Krankenkasse in der Regel Mutter-
schaftsgeld bis zu einem Betrag von 13,00 Euro täglich.

Frauen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, erhalten Mutterschaftsgeld 
vom Bundesversicherungsamt bis zu einem Gesamtbetrag von 210,00 Euro.

Zum Mutterschaftsgeld hat der Arbeitgeber einen Zuschuss bis zur Höhe des 
Nettoentgelts zu zahlen. Dabei wird aber immer von einem Mutterschafts-
geld von 13,00 Euro täglich ausgegangen. 
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Dieser Zuschuss ist in voller Höhe zu erstatten.

Erstattungsfähig ist auch die Entgeltfortzahlung, die der Arbeitgeber wäh-
rend der nach dem Mutterschutzgesetz bestehenden Beschäftigungsver-
bote leisten muss.

Die darauf entfallenden Arbeitgeberbeiträge und die Beitragszuschüsse zur 
Kranken- und Pflegeversicherung bei nicht pflichtversicherten Arbeitnehmern 
und der Arbeitgeberanteil zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
sind ebenfalls erstattungsfähig.

Auch diese Leistungen des Arbeitgebers werden zu 100 % erstattet. Aber: 
Bei den Arbeitgeberbeitragsanteilen ist statt der Erstattung in tatsächlicher 
Höhe auch eine pauschale Erstattungsregelung möglich. 

§ 1 Abs. 2 AAG

Beispiel 
Berechnung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (U2)

Schutzfrist einer Arbeitnehmerin vom 08.02. bis 16.05.2024.

Die Arbeitnehmerin hat ein gleich bleibendes Monatsgehalt von 
2.450,00 Euro brutto und 1.592,50 Euro netto. Die Krankenkasse zahlt 
ein kalendertägliches Mutterschaftsgeld von 13,00 Euro.

 
Berechnung:

Nettogehalt 1.592,50 Euro : 30 = 53,08 Euro kalendertäglich.

53,08 Euro – 13,00 Euro Mutterschaftsgeld =  40,08 Euro 
kalendertäglicher Zuschuss

Vom 08.02. bis 16.05.2024 (99 Kalendertage x 40,08 Euro) 
= 3.967,92 Euro.

Der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in Höhe von 3.967,92 Euro ist in 
voller Höhe zu erstatten (zum Antrag siehe Punkt 12 auf Seite 15).
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8.1 Freiwilligendienstleistende

Teilnehmer an Freiwilligendiensten sind keine Arbeitnehmer im Sinne des 
Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG). Sie beziehen kein Arbeitsent-
gelt, sondern erhalten für ihre Tätigkeit neben einem Taschengeld grund-
sätzlich Unterkunft und Verpflegung (Sachbezug) bzw. dessen Abgel-
tung, Dienstkleidung und ggf. Fahrtkostenerstattung. Für das Taschen-
geld gilt eine bundesweite Höchstgrenze von 6 % der monatlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze West in der Rentenversicherung (2024: 6 % = 
453,00 Euro). Für sie können daher weder Erstattungsansprüche nach  
§ 1 Abs. 1 AAG geltend gemacht werden, noch sind U1-Umlagen zu erhe-
ben. Sie sind ferner bei der Ermittlung der Gesamtzahl der Beschäftigten des  
Arbeitgebers (s. Punkt 4.1.) nicht zu berücksichtigen.

Abweichend hiervon werden Frauen, die einen Freiwilligendienst leisten, in 
das U2-Verfahren einbezogen. Gleichzeitig geht damit für Arbeitgeber die Ver-
pflichtung einher, für alle Teilnehmer an einem Freiwilligendienst nach dem 
BFDG oder dem JFDG Umlagen nach dem Ausgleichsverfahren U2 zu zahlen.

Zum Hintergrund: Frauen, die einen Freiwilligendienst leisten, sind hinsicht-
lich ihrer Schutzrechte Arbeitnehmerinnen in regulären Arbeitsverhältnissen 
gleichgestellt. Daher finden auch die Regelungen des Mutterschutzgesetzes 
auf sie entsprechende Anwendung – u.a. verbunden mit dem Anspruch auf 
einen Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld sowie auf Arbeitsentgelt 
bei einem Beschäftigungsverbot. 

9  Versagen und Rückforderung der Erstattung

Solange der Arbeitgeber die erforderlichen Angaben zur Feststellung der 
Umlagepflicht nicht macht, kann die Krankenkasse den Erstattungsanspruch 
versagen. Desgleichen kann die Krankenkasse Erstattungen zurückfordern, 
wenn der Arbeitgeber schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben ge-
macht hat. Eine Rückforderung ist auch möglich, wenn der Arbeitgeber eine 
Erstattung erhalten hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass der 
Erstattungsanspruch nicht besteht.

§ 4 AAG



10 Abtretung eines Schadenersatzanspruches

Beantragt der Arbeitgeber eine AAG-Erstattung und ist die Arbeitsunfähigkeit 
des Arbeitnehmers auf die Schädigung durch einen Dritten zurückzuführen, 
so kann die Erstattung nur erfolgen, wenn der Arbeitgeber seinen Schaden-
ersatzanspruch bis zur anteiligen Höhe des Erstattungsbetrages an die Aus-
gleichskasse abtritt. Zu diesem Zweck enthält der maschinelle Erstattungsan-
trag (s. Punkt 12) ein Datenfeld für die rechtsverbindliche Abtretung. Dieses 
kann mit „J“ (= Ja) oder „N“ (= Nein) belegt werden.

Durch die Abtretung wird die Krankenkasse gegenüber dem Schädiger aktiv 
legitimiert. Der Arbeitgeber hat der Krankenkasse die zur Durchsetzung des 
abgetretenen Anspruchs erforderlichen Auskünfte zu erteilen und etwaige 
Beweismittel zur Verfügung zu stellen.

§ 5 AAG

11 Verjährung des Erstattungsanspruchs

Der Arbeitgeber kann den Erstattungsanspruch geltend machen, wenn er die 
Leistung, z. B. die Entgeltfortzahlung (EFZ), erbracht hat. Der Erstattungs-
anspruch verjährt dann vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Entgeltfortzahlung erbracht wurde.

§ 6 Abs. 1 AAG
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12 Maschinelles Antragsverfahren

Zur Erstattung der Entgeltfortzahlung benötigt die Krankenkasse verschiedene 
Angaben zu Dauer und Höhe des gezahlten Entgelts. Der ent sprechende An-
trag ist vom Arbeitgeber maschinell an die zuständige Krankenkasse zu über-
mitteln. Dabei dürfen die Erstattungsanträge nur durch eine gesicherte und 
verschlüsselte Daten übertragung aus systemgeprüften Programmen oder 
systemgeprüften Ausfüllhilfen (z. B. SV-Meldeportal) abgegeben werden. Die 
Datenannahmestelle bestätigt dem Arbeitgeber den Dateneingang. Anschlie-
ßend werden die Daten auf Plausibilität geprüft. Für fehlerfreie Verarbeitungen 
erhält der Absender eine elektronische Verarbeitungsbestätigung. Die Daten 
gelten damit als dem Adressaten zugegangen. Ist die Datenlieferung aller-
dings fehlerhaft, wird diese von der Datenannahmestelle maschinell zurück-
gewiesen. Die Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen werden 
dem Ersteller der Datei über den GKV-Kommunikationsserver bereitgestellt.

12.1 Angabe des mutmaßlichen Entbindungstages

Damit die Krankenkasse die Anträge für die Erstattung der Arbeitgeberauf-
wendungen bei einem Beschäftigungsverbot bzw. für den Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld überprüfen kann (s. Punkt 8), muss sie Kenntnis über 
den sogenannten mutmaßlichen Entbindungstag haben. Daher ist dessen 
Angabe bei Anträgen auf Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen für ein 
Beschäftigungsverbot bzw. für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Anfang 
2022 verpflichtend geworden. 

12.2 Elektronische Rückmeldung bei Abweichungen

Die Krankenkassen teilen den Arbeitgebern Abweichungen zwischen dem 
ursprünglich beantragten Erstattungsbetrag und dem von den Krankenkas-
sen festgestellten Erstattungsbetrag und die Gründe hierfür durch gesicher-
te und verschlüsselte Datenübertragung mit. Die maschinelle Rückmeldung 
erfolgt auch dann, wenn dem Antrag im vollen Umfang entsprochen wurde 
oder dem Antrag vollständig nicht entsprochen werden kann.



Ihre BKK-Arbeitgeberversicherung

Telefon: 0391 72518-100 
Internet: www.bkk-aag.de 
Mail: info@bkk-aag.de
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